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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes und des Bayerischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz

Sehr geehrter Herr Dr. Knopp,

der Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V. (LBV) bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme zu den o. a. Gesetzesänderungen. Die eingeräumte Frist von zwei Wochen ist allerdings so kurz, dass eine ausführliche Stellungnahme nicht abgegeben werden kann. Mit Blick auf Art. 14 WRRL über die Information, Beteiligung und Anhörung der Öffentlichkeit wäre eine längere Frist angemessen gewesen. 

Anmerkungen zum Vorblatt:

Zu C) Alternativen:

Unter C wird darauf verwiesen, dass zur Umsetzung der WRRL noch eine Rechtsverordnung zu erlassen ist, mit der die inhaltlichen Vorgaben der Anhänge II und V der WRRL umzusetzen sind. Von der LAWA wurde dazu bereits eine Musterverordnung erarbeitet, zu der eine Verbändeanhörung stattgefunden hat. 

Der LBV fordert, dass sich die Bayerische Staatsregierung an der Musterverordnung orientiert. Im Anhang geht Ihnen bereits die gemeinsame Stellungnahme der im DNR vertretenen Bundesnaturschutzverbände zu mit der Bitte um Berücksichtigung. 

Zu D) Kosten
a) Staat

Mit Erstaunen haben wir zur Kenntnis genommen, dass für Bayern bereits eine erste Bestandsabschätzung ergeben hat, dass ca. 30-40%  der bayerischen Gewässer als erheblich verändert oder künstlich eingestuft werden. 

Da die genauen Kriterien zur Einstufung als künstliche oder erheblich veränderte Gewässer und die daraus abzuleitenden reduzierten Umweltziele erst durch Rechtsverordnung festgelegt werden, kann u. E. auch noch keine erste Bestandsabschätzung vorgenommen werden. Im Rahmen eines Workshops des Umweltbundesamtes zum Thema „Erheblich veränderte Wasserkörper in der WRRL“, wurde z.B. die Feststellung getroffen, dass durch  einen bestehenden Nutzen, wie etwa die Ausübung der Schifffahrt eine Ausweisung des Gewässers als künstlich oder erheblich verändert nicht begründen kann. Des Weiteren ist zu prüfen, ob Nutzungen nicht auf andere Weise realisiert werden können, die wesentlich umweltverträglicher sind.

Der LBV kann nicht nachvollziehen, nach welchen Kriterien diese Bestandsabschätzung erfolgte. Wurden auch Gewässer III. Ordnung berücksichtigt?

Darüber hinaus beinhaltet der Begriff „ökologisches Potential“ als Ziel die ökologische Durchgängigkeit von Gewässern. Deshalb fordert der LBV auch für erheblich veränderte Gewässer als Mindestziel die ökologische Durchgängigkeit.

Diesen im Vorblatt formulierten ersten Bestandsabschätzungen und den Aussagen zu den reduzierten Umweltzielen wird widersprochen und darauf verwiesen, dass zuerst folgende Fragenkomplexe zu klären sind:

1 Prüfung, welche Maßnahmen erforderlich sind, um einen guten ökologischen Zustand der Gewässer zu erreichen;

2 Prüfung, ob sich diese Veränderungen signifikant negativ auf die bestehdnen Nutzungen auswirken.

3 Prüfung, ob bestehende Nutzungen nicht durch wesentlich umweltverträglichere Nutzungsformen optimiert werden können.

4 Analyse von Kosten und Nutzen

5 Definition des „ökologischen Potentials“

Die Formulierung, es könnten „auf Dauer Ausnahmen von der Bewirtschaftung festgelegt werden“, ist nicht korrekt, da die WRRL eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne vorsieht. Dies ist dahingehend zu verstehen, dass die Bewirtschaftungspläne regelmäßig überarbeitet werden und damit keine Festlegung „auf Dauer“ erfolgen kann.

b) Kommunen

Die Formulierung „den Kommunen wird über den bestehenden Verpflichtungen zu einem naturnahen Ausbau der Gewässer hinaus keine zusätzlichen Pflichten auferlegt“, ist näher zu erläutern. Was bedeutet naturnaher Ausbau? Ist diese Formulierung mit dem „guten Zustand“ gleichzusetzen? Nur in diesem Fall wären keine zusätzlichen Verpflichtungen zu erwarten. Auch der Aussage, die derzeitige Unterhaltung entspreche im großen und ganzen den Anforderungen der WRRL, einen guten ökologischen Zustand der Gewässer zu erreichen, blendet unseres Erachtens die Wirklichkeit aus. Gerade bei Gewässern III. Ordnung steht noch immer das "Räumen" und "Sauberhalten" im Vordergrund. In vielen Fällen muss die Gewässerunterhaltung deshalb grundlegend überdacht und auf der Basis der zu erstellenden Bewirtschaftungspläne geändert werden.

c) Bürger

Artikel 9 der WRRL fordert „unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich Umwelt und Ressourcen bezogener Kosten“. Von diesem Artikel ist vor allem die Landwirtschaft betroffen. Neben der erwähnten Belastung des Grundwassers  werden durch diffuse Einträge, verursacht durch die Landwirtschaft, die Gewässer nicht nur mit Düngemittel und Pflanzenschutzmitteln, sondern auch durch Abschwemmung von Boden (Ackerlagen in der Aue) belastet.

Änderung des Wassergesetzes

Art. 3a

Der LBV begrüßt nachdrücklich die Formulierung in Art. 3a: „Bei der Bewirtschaftung der Gewässer sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die direkt von den Gewässern abhängigen Landökosystemen und Feuchtgebiete zu berücksichtigen“. Eine genaue Definition der von den Gewässern abhängigen Landökosystemen und Feuchtgebiete sollte in einem Anhang formuliert werden. Durch diese Formulierung sehen wir die Auen, die von den Fließgewässern nicht zu trennen sind, mit verankert. Eine Definition und Abgrenzung der Auen kann dem „Auenprogramm Bayern“ (Bearbeitung durch das Bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft) entnommen werden.

Art. 3c 

Hinsichtlich Art. 3 c Ziff. 4 ist zu prüfen, ob sich die WRRL lediglich auf europäische Schutzgebiete bezieht oder ob mit der Formulierung Art.6 (1) „Gebiete…für die zur Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhängigen Lebensräumen und Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde“, darüber hinaus auch nationale Schutzgebiete zu verstehen sind. Da sich die Definition des Schutzgebiets nach europäischem Recht nicht mit den Schutzgebieten nach Bundes- und Landesrecht deckt, ist unklar, welche Gebiete unter Art. 3 c Nr. 4 fallen sollen. Soll dies in der in der Gesetzesbegründung angesprochenen Rechtsverordnung nach §§ 25 a II, 33 a II WHG geregelt werden?

Da die WRRL einen umfassenden Gewässerschutz anstrebt, sollten nach Ansicht des LBV alle Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wasserrecht, soweit sie sich auf Gewässer und unmittelbar gewässerabhängige Landökosysteme erstrecken, unter Art. 3 c Nr. 4 BayWG fallen.

Art. 21 Abs. 1

Die Änderung dieses Artikels hat mit der rechtlichen Umsetzung der WRRL nichts zu tun. Der LBV sieht die Ausweitung des Gemeingebrauchs wegen der besonders störungsempfindlichen Tierarten an Gewässern (z.B. Enten, Taucher usw.) sehr kritisch. Untersuchungen haben gezeigt, dass etwa der Zwergtaucher, der oftmals nicht unter Schutz gestellte Kleingewässer besiedelt, stark im Rückgang begriffen ist. Dieser Bestandseinbruch ist vielfach auf Störungen durch den Menschen zurückzuführen. Deshalb entspricht es nicht der Schutzpflicht des Staates für die natürlichen Lebensgrundlagen (Art. 141 BV), wenn der Gemeingebrauch in diesem Punkt ausgeweitet wird. 

Art. 36 a
Die Einfügung des Art 36 a wird begrüßt.

Art. 40
Im Zuge der Novellierung des Wassergesetzes hält es der LBV für geboten, die Ermächtigung zur Ausweisung von Quellschutzgebieten von Heilquellen auf sämtliche Quellen auszudehnen. Das Landesamt für Wasserwirtschaft hat den LBV mit der Umsetzung eines umfangreichen Quellschutzprogramms beauftragt. Es wäre deshalb sinnvoll, den Schutz der Quellen nicht nur über den (bestehenden) gesetzlichen Biotopschutz abzusichern, sondern auch eine Ermächtigungsgrundlage für die Ausweisung von Quellschutzgebieten zu schaffen, die neben der Quelle auch die Umgebung (Puffergrundstücke) einbeziehen kann. Oftmals sind Quellen ja nicht nur durch direkte Verbauung, sondern auch durch den Eintrag von Stoffen gefährdet. Ein Quellschutzgebiet würde in der Bevölkerung sicherlich eine hohe Akzeptanz finden, da Quellen ein sehr positives Image haben. Somit ließe sich der Schutz der Quellen im Einzelfall effektiver bewerkstelligen als durch die Ausweisung eines Naturdenkmals o.ä.

Art 41 j 

Die Aufnahme der Formulierung „und die direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete“ wird unterstützt. 

Art 41j kommt im übrigen eine zentrale Bedeutung für die Umsetzung der WRRL zu. Die Realisierung der Nummern 9 bis 11 hängt entscheidend von der bisher noch fehlenden Typisierung der Gewässer oder den Festlegungen der typischen Referenzbedingungen ab. Art. 41 j Nr. 9 sollte aber zur Klarstellung durch den Halbsatz ergänzt werden:

..., auf der Grundlage des Anhangs II der Richtlinie 2000/60/EG der Europäischen Gemeinschaften.

Die noch zu erlassende Rechtsverordnung sollte sich sinnvollerweise an der LAWA-Musterverordnung orientieren, damit bundesweit eine einheitliche Rechtsverordnung gilt. Im Anhang erhalten Sie die DNR-Stellungnahme zur LAWA-Musterverordnung, die bei der Aufstellung der Bayer. Rechtsverordnung Berücksichtigung finden sollte.

Art 42

Wie oben bereits ausgeführt, halten wir die bisherige Formulierung des Art.42 Satz 1 Nr.1 für kontraproduktiv, um die Ziele der WRRL zu erreichen. Gerade die Beschleunigung des Wasserabflusses führt ja zu den Hochwasserspitzen am Mittellauf und Unterlauf der Flüsse. Die Räumungen der Gewässer und auch das Festlegen der Gewässer auf ein definiertes Gewässerbett widersprechen dem Ziel eines guten ökologischen Zustandes. Seitenerosion ist nur an nicht befestigten Ufern möglich und gehört zur natürlichen Flussdynamik. Dadurch entstehen wertvolle Biotope wie Steilufer, Kies- und Schotterbänke.

Der LBV schlägt deshalb folgende Änderungen vor:

...,

1. das Gewässer in einen guten Zustand gemäß der WRRL zu überführen und zu erhalten, 

...

4. das Gewässer in einem der öffentlichen Sicherheit entsprechenden Zustand für die Abfuhr oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis zu halten,

...

6. die Ufer zu schützen, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit erforderlich ist.

Die Unterhaltung eines Gewässers umfasst seine auf ein Mindestmaß zu beschränkende und im Einzelfall zu begründende Pflege und eine die Ausprägung naturgemäßer Gewässerfunktionen unterstützende Entwicklung. Sie muss sich an den Bewirtschaftungszielen der §§ 25 a – d WHG ausrichten und darf die Erreichung dieser Ziele nicht gefährden. Durch begleitendes qualifiziertes Monitoring des Unterhaltungsträgers ist regelmäßig zu prüfen, ob den Belangen des Naturhaushaltes durch ordnungsgemäße Ausprägung der ökologischen Gewässerfunktionen ausreichend Rechnung getragen wird. Die Gewässerunterhaltung darf nicht zu einer Beeinträchtigung der direkt von den Gewässern abhängigen Landökosystemen und Feuchtgebieten, sowie der nach Artikel 13 d des Bayerischen Naturschutzgesetzes geschützter Biotope führen.

Die Räumung von natürlichen oder künstlichen Gewässerbetten bedeutet immer einen Eingriff in die Benthos-Zönose. Es sollte daher für die Räumung ein Zeitraum gewählt werden, in der die Lebensgemeinschaft nur minimal gestört wird oder sich nach einer Störung schnell wieder regenerieren kann, i. d. R. also im Herbst oder im frühen Frühjahr. Zudem sollten Unterhaltungsarbeiten nur von einer Seite aus und abschnittsweise erfolgen. Grundräumungen sind nur bedarfsweise und lokal, nie großflächig durchzuführen. 

Es empfiehlt sich, in die Bewirtschaftungspläne auch für kleinere Gewässer Unterhaltungspläne zu integrieren. 

Deshalb schlägt der LBV folgende Ergänzung des Art. 42 durch einen Satz 4 vor:

Art und Zeitpunkt von Unterhaltungsmaßnahmen müssen in Einklang mit den ökologischen Belangen stehen.

Unzureichende Umsetzung der WRRL im vorliegenden Gesetzesentwurf 

Der LBV ist der Ansicht, dass die WRRL in folgenden Punkten nicht genügend in das Landesrecht umgesetzt wurde:

1. Wünschenswert wäre eine wörtliche Übernahme der die WRRL betreffenden Passagen des WHG bzw. der WRRL. Ansonsten sind die genannten §§ sehr abstrakt. Zumindest die Artikel 1, Ziele der WRRL und Artikel 4 Umweltziele, sowie Bewirtschaftungsziele und Fristen der WRRL sollten wörtlich übernommen werden.

2. Gewässerrandstreifen: Unter anderem in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurde bei der Änderung der Landeswassergesetze ein Artikel zum Schutz der Gewässerrandstreifen eingefügt. Das Argument, man müsse erst die Bestandsaufnahme abwarten, bevor man Regelungen zu Gewässerrandstreifen erlässt, für nicht stichhaltig. Der LBV vermutet, dass man vor den Landtagswahlen möglichen Konflikten mit bestimmten Interessengruppen aus dem Weg gehen will. § 31 BNatSchG fordert die Länder ausdrücklich auf, Regelungen zum Schutz der Ufer und Gewässerrandstreifen zu erlassen. Die Novellierung des BayWG bietet hierzu die beste Gelegenheit.

Der LBV schlägt folgende Formulierung vor:

Gewässerrandstreifen dienen dazu, die ökologischen Funktionen eines Gewässers zu erhalten und zu verbessern, sowie Einträge aus diffusen Quellen zu vermindern. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich nach dem 10-jährlichen Hochwasser des potentiell natürlichen Gewässerzustandes, jedenfalls einer Mindestbreite von 10 Metern landseits der Böschungsoberkante beidseits des Gewässers bei Gewässern zweiter Ordnung, und 20 Metern bei Gewässern erster Ordnung, wenn das Überschwemmungsgebiet eines 10 – jährlichen Hochwassers diese Mindestbreite unterschreitet. 

Fehlt eine Böschungsoberkante, tritt an ihre Stelle die Linie des mittleren Hochwassers (MHQ). Im Gewässerrandstreifen ist Auwald oder extensive Grünlandnutzung unter Verzicht auf jegliche Düngung und Spritzmittel zu entwickeln oder zu erhalten.

3. Überschwemmungsgebiete und Hochwasserschutz 
Art. 61 wird von der WRRL, Artikel 1 berührt. In Artikel 1e wird als Ziel der WRRL formuliert, einen „Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren“ zu leisten. Immer noch werden Überschwemmungsgebiete und natürliche Rückhalteflächen überbaut. Aus diesem Grunde sollten die zuständigen Wasserbehörden verpflichtet werden, Überschwemmungsgebiete durchgehend an Gewässern I. und II. Ordnung festzusetzen. Dies würde auch die Bauleitplanung in solchen Gebieten im Sinne des Hochwasserschutzes steuern. Art 61 Abs. 1 ist deshalb folgendermaßen zu formulieren:

Die Kreisverwaltungsbehörden setzen an Gewässern erster und zweiter Ordnung die an die Gewässer anschließenden Auen als Überschwemmungsgebiete fest. Die Grenze des Überschwemmungsgebiets entspricht grundsätzlich der Marke für ein 100-jährliches Hochwasser.

In Art. 61 Abs. 2 wird als Satz 2 ergänzt:

Die Bodennutzung im Überschwemmungsgebiet ist dem Standort anzupassen.

4.  Künftige Ausbaumaßnahmen an Gewässern sind zu unterlassen, wenn sie den „guten Zustand“ des Gewässers beeinträchtigen. 

5.  Deckung der Kosten der Wasserdienstleistung

Artikel 9 der WRRL fordert „unter Zugrundelegung des Verursacherprinzips den Grundsatz der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen einschließlich Umwelt und Ressourcen bezogener Kosten“. Von diesem Artikel ist vor allem die Landwirtschaft betroffen. Neben der erwähnten Belastung des Grundwassers  werden durch diffuse Einträge, verursacht durch die Landwirtschaft, die Gewässer nicht nur mit Düngemittel und Pflanzenschutzmitteln, sondern auch durch Abschwemmung von Boden (Ackerlagen in der Aue) belastet. Artikel 9 der WRRL hat bisher keinen Eingang in das Bayerische  Landeswassergesetz gefunden. 

im Auftrag des Landesvorstandes:

gez. 
Ulrike Lorenz (Dipl.-Biol.)



Dr. Bernd Söhnlein


Beauftragte des Landesvorstands


Mitglied des Landesvorstandes
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